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und beide sind eng mit der —> 
Sprache verbunden.

ABF —► Arbeiter-und-Bauern-Fa
kultät

Abgeordneter: gewähltes Mit
glied eines staatlichen Vertre
tungsorgans. Gesellschaftliche 
Stellung und Funktion eines A. 
sowie der Inhalt seiner Tätigkeit 
werden maßgeblich durch den 
Charakter des Staates geprägt, 
in dem er tätig ist. In der DDR 
sind die A. die Vertrauensleute 
und besten Vertreter der Ar
beiterklasse und der anderen 
Werktätigen; sie treten konse
quent für den Sozialismus und 
die Freundschaft zur Sowjet
union ein und zeichnen sich 
durch aktive gesellschaftliche Ar
beit aus. Das Wahlgesetz der 
DDR stellt an die Persönlichkeit 
der A. die Anforderung, daß sie 
sich durch hervorragende Taten, 
gesellschaftliche Initiative und 
Volksverbundenheit auszeichnen. 
Für die A. der obersten Volks
vertretung bestimmt die Verfas
sung; „Die Abgeordneten der 
Volkskammer erfüllen ihre ver
antwortlichen Aufgaben im In
teresse und zum Wohle des ge
samten Volkes." (Art. 56) Die A. 
der —<- Volkskammer der DDR 
und der —v örtlichen Volksver
tretungen werden von den wahl
berechtigten Bürgern in freien, 
allgemeinen, gleichen, unmittel
baren und geheimen Wahlen für 
die Dauer von vier Jahren ge
wählt. In die Volkskammer sind 
alle wahlberechtigten Bürger der 
DDR und ihrer Hauptstadt Ber
lin, die am Wahltag das 21. Le
bensjahr vollendet haben, wähl
bar. In die örtlichen Volksver
tretungen können Bürger der 
DDR, die das 18. Lebensjahr be
endet haben, gewählt werden. 
Die Verfassung, das Wahlgesetz 
und der demokratische Verlauf

des Wahlverfahrens bieten den 
Wählern alle Möglichkeiten, un
gehindert die fortschrittlichsten 
und aktivsten Angehörigen der 
Arbeiterklasse sowie der Klasse 
der Genossenschaftsbauern, der 
Angehörigen der Intelligenz und 
andere Werktätige in die staat
lichen Vertretungsorgane zu 
wählen (—v Wahlrecht). In Vor
bereitung der Wahlen haben sich 
die künftigen A„ die Kandida
ten der —y Nationalen Front der 
DDR sind, der Bevölkerung in 
Wahlversammlungen und Wäh
lerkonferenzen vorzustellen, 
über ihr bisheriges Leben und 
ihre Arbeit zu berichten, ihre 
Vorstellungen zur künftigen A.n- 
tätigkeit darzulegen und —>- Wäh
leraufträge entgegenzunehmen. 
Infolge ihrer politischen Verant
wortung und ihrer Leistungen 
zum Wohle der sozialistischen 
Gesellschaft und aller Bürger be
sitzen die A. in der DDR die 
Achtung und Unterstützung von 
Staat und Gesellschaft und ge
nießen eine hohe Autorität. Ihre 
Tätigkeit hat der ständigen Festi
gung der Einheit' von Staat und 
Volk zu dienen und ist in enger 
Verbindung mit den Wählern 
durchzuführen. Die A. nehmen 
ihre Funktion wahr durch regel
mäßige Teilnahme an der Bera
tung und Entscheidung über alle 
im Plenum der jeweiligen Volks
vertretung zur Behandlung ste
henden Fragen, durch ihre Mit
arbeit in den —► Ausschüssen der 
Volkskammer bzw. —Kommis
sionen der örtlichen Volksver
tretungen und durch ihre mas
senpolitische Arbeit unter den 
Wählern. Um auf den Tagungen 
der Volksvertretungen die In
teressen der Werktätigen, ihre 
Meinung und ihre schöpferischen 
Ideen fundiert vertreten zu kön
nen, ist der A. zur ständigen 
Arbeit im —*• Wahlkreis ver
pflichtet. Er hat die Mitwirkung
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